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RS OGH 1956/11/21 7Ob587/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1956

Norm

EO §251 Z6

Rechtssatz

Gewerbliches Unternehmen zur Erzeugung von Leuchtbuchstaben und Leuchtzeichen mit 4 Hilfskräften und

gelegentlichen Aushilfskräften als Kleinbetrieb. Für die Beurteilung der Frage, ob ein Kleinbetrieb vorliegt, ist der

Zeitpunkt der Pfändung maßgebend.
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